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Zitat von plattyplus

Moin,
hier die rechtliche Einschätzung eines Verwaltungsrichters zu der Handreichung:

"Die Verteilung und Anwendung derartiger Pamphlete innerhalb der Schule verstößt
gegen die beamtenrechtliche Neutralitätspflicht (Verbot der politischen Betätigung im
Dienst) und das Mäßigungsgebot (vgl. § 33 BeamtStG). Derartige Betätigungen sind
disziplinar zu ahnden.

Inhaltlich gibt das verlinkte Machwerk in mehrfacher Hinsicht falsche rechtliche
Informationen. Nur ein paar Punkte dazu: Selbstverständlich kann es strafbar sein,
wenn ein Lehrer aktiv eine Abschiebung verhindert. Das nennt sich Beihilfe zur
Verlängerung des unerlaubten Aufenthalts und ist in § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG, § 27
StGB geregelt. Dasselbe gilt übrigens für das sog. Kirchenasyl, dazu gibt es schon
Verurteilungen von Popen und Kirchenvorständen. Beratung, wie jemand ins
Kirchenasyl kommen könnte, wird aber wohl noch straffreie Vorbereitungshandlung
sein, die allerdings disziplinarrechtliche Folgen haben kann. Das dürfte nicht anders zu
bewerten sein, als wenn ein Lehrer in der Schule einen minderjährigen Schüler berät,
wo er Schnaps oder Drogen kaufen kann. Unvollständig sind auch die Aufzählung, wann
eine Abschiebung zulässig ist, und die Angaben zu den Rechtsbehelfsfristen. Falsch ist,
dass § 87 AufenthG regelt, ob ein Lehrer/Schulleiter der Polizei Auskunft erteilen muss,
wo in der Schule sich ein Schüler gerade aufhält. Das hat nichts mit (genereller)
Datenübermittlung an die Ausländerbehörde zu tun, sondern ist ein Fall der Amtshilfe
im Einzelfall. Und selbstverständlich muss die Polizei mit der Abholung einer
abzuschiebenden Person nicht abwarten, bis es zur Pause klingelt oder die Lehrkraft
den Unterricht unterbricht. Die Freiheitsentziehung hat vielmehr in dem Moment zu
beginnen, wenn der Schüler von der Polizei gefunden wird. Es ist schlicht eine
abwegige Idee zu glauben, dass bei einer Vollstreckungshandlung ein laufender
Unterricht über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Art von aufschiebender Wirkung
hätte, die zur Flucht genutzt werden könnte. Unverhältnismäßig wäre es nur, wenn die
Polizei das gesamte Schulgelände umstellen müsste, um die Flucht einer Person aus
dem laufenden Unterricht zu verhindern."

Das wäre dann wohl ziemlich eindeutig?
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Finde ich gar nicht eindeutig, geht nämlich an allen Stellen davon aus, dass alle Mitarbeiter im
Schulhaus Beamte sind. Fängt ja schon beim ersten Satz an und geht so weiter.

Und das das sehr heikel ist und unterschiedliche Interpretationen (so wie bei Gesetzestexten ja
öfter der Fall) möglich sind, zeigte ja schon der Artikel!
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